
BUN\'!!'~INISTERIUM FüR FINf.~Z~~ 
GZ. 31 1213/1-11/7/83 ~ ~ -) 
Entwurf einer Novelle zum 
Insolvenz-Entgeltsicherungs­
gesetz (IESG)· 
z.Zl. 37.006/207-3/83 
vom 11. 8. 1983) 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates, Parlament 

Wie n 

HImmelpfortgasse 4 - 8 
Postfach 2 

A-1015 Wien 

Telefon 523511,529567/ KI. 817 
Durchwahl 

SaChbearbeiter: 

OK Dr. Elhenicky 
< 

~I/ hr~t 

\. 

Im Sinne der Entschließung des Nationalrates betreffend 
die Begutachtung der an die vorberatenden Körperschaften und 
ZentralstelIen versendeten Gesetzentwürfe beehrt sich das 
Bundesministerium für Finanzen, in der Anlage seine Stellungnahme 
zu dem vom Bundesministerium für soziale Verwaltung erstellten 
und mit Schreiben vom 11. August 1983, Zl. 37.006/207-3/83, 
versendeten Entwurf einer Novelle zum Insolvenz-Entgeltsicherungs­
gesetz (IESG) , in 25-facher Ausfertigung zu'übermitteln. 

Für ;;;i . R;i~Ch tigk. e.i t der A sfertigung: 
--.. ·:U/rj 

1983 09 23 
Der Bundesminister: 

Dr. Salcher 
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BUNDESMINISTERIUM FOR FINANZEN 

GZ. 31 1213/1-11/7/83 
Entwurf einer Novelle zum 
Insolvenz-Entgeltsicherungs­
gesetz (IESG); 
zu Zl. 37.006/207-3/83 

An das 
Bundesministe~ium für 
soziale Verwaltung 

Regierungsgebäude 
1010 Wie n 

HImmelpfortgasse 4 - 8 
Postfach 2 

A-1015 Wien 
Telefon 5235 11, 529567 I KI. 817 
Durchwahl 

Sachbearbeiter: 

OR Dr. Elhenicky 

Das Bundesministerium für Finanzen bezieht sich auf den 
mit Schreiben vom 11. 8. 1983 übermittelten Entwurf einer 
Novelle zum Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz und teilt dazu 
mit, daß der Entwurf aus ho. Sicht keinen Anlaß zu grundsätz­
lichen Bemerkungen gibt. 

Es wird jedoch angeregt, aus Anlaß dieser Novelle und im 
Hinblick darauf, daß eine ausgeglichene Gebarung des I A G F 
im Hinblick auf den neu vorgesehenen § 12 Abs. 2 sichergestellt 
erscheint, die für gesicherte Ansprüche fällige Lohnsteuer eben­
falls durch den I A G F schulden zu lassen und einen ent­
sprechenden Forderungsübergang vorzusehen. Es wird~lgende 
Regelung vorgeschlagen: 

In § 3 sollte Absatz 3 wie folgt lauten: 
"(3) Das Insolvenz-Ausfallgeld gebührt, vorbehaltlich 
Abs. 4, in der Höhe des gesicherten Anspruches vermindert 
um die Dienstnehmerbeitragsanteile zur gesetzlichen 
Sozialversicherung, unbeschadet des § 13 a Abs. 1, ver­
mindert um die vom Dienstnehmer nach dem EStG zu tragenden 
Lohnsteuern, und vermindert um jene sonstigen gesetzlichen 
Abzüge, die von ande~en öffentlich-rechtlichen Körper­
schaften im Insolvenzverfahren geltend zu machen sind." 
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In weiterer Folge wäre in § 13 a IESG ein neuer Absatz 3 
einzufügen, wetcher wie folgt lauten sollte: 

11(3) Das .,Afrbeitsamt hat die vom Arbeitnehmer nach ein­
kommenste1erlichen Bestimmungen zu tragende Lohnsteuer 
unter sin~gemäßer Anwendung des § 6 Abs. 4 zu ermitteln 
und dem I solvenz-Ausfallgeldfonds (§ 13) mitzuteilen, der 
diese Bet äge an das für den Arbeitgeber zuständige Finanz­
amt abzuf" en hat." 

3 müßte nunmehr die Bezeichnung "(4)" 
erhalten. Auße*dem vläre in den ersten Satz des Abs. 4, z'ltlischen 
die \"orte IISozialversicherungsträger" und "geht" die 'Vlorte 
"und der Lohns~euer an das Finanzamt lT einzufügen. 

Darüberhi~aus sollte auch erwogen werden, k~~ftig auch 
i • 

die Dienstgebetbeitragsanteile zur gesetzlichen Sozialver-
sicherung für ~esicherte Ansprüche durch den lAG F zu 
übernehmen. I 

Dem Präsi~ium des Nationalrates wurden 25 Ausfertigungen 
i 

der Stellungnahme des Bundesministeriums für Finanzen zugeleitet. 

Für ~. Richtigkeit 
der _usferti ung: 

• 
iMeHI.- / 

1983 09 23 
Der Bundesminister: 

Dr. Salcher 
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